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Gruppenversicherungsvertrag 

Rahmenvereinbarung

 
 

zwischen 

 

Fairlohnung®-GmbH 

Große Bleichen 19 

20354 Hamburg 

 

 

- Versicherungsnehmer - 

 

und der 

 

HALLESCHE 

Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 

Reinsburgstraße 10 

70178 Stuttgart 

 

- Versicherer - 

 

 

 

§ 1 Versicherbarer Personenkreis 

 

1 Versicherbar sind alle Personen (Hauptver-

sicherte) der im Anhang beschriebenen Grup-

pe, die vom Versicherungsnehmer vertreten 

wird.  

 

2 Ehegatten, Lebenspartner, Lebensgefährten  

und Kinder können mitversichert werden. 

 

§ 2 Gesundheitsprüfung 

 

Mit der Gesundheitsprüfung kann der Versi-

cherer bereits vor Versicherungsbeginn beste-

hende erhöhte Risiken bestimmen. Als Folge 

dieser Gesundheitsprüfung sind Beitragszu-

schläge sowie Leistungsausschlüsse möglich. In 

welchen Vertragsteilen der Versicherer eine 

Gesundheitsprüfung durchführt ist im Anhang 

geregelt. 

 

§ 3 Versicherungsschutz 
 

1 Der Versicherer bietet Versicherungsschutz 

nach den Tarifen und Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen gemäß Anhang. Er ver-

pflichtet sich, jede Anmeldung anzunehmen. 

 
 

§ 4 Beitragszahlung 
 

1 Die Beitragszahlung erfolgt durch den Versi-

cherungsnehmer oder den Hauptversicherten 

gemäß Anhang. 

 

2 Der Gruppenversicherungsvertrag ist ein 

Versicherungsvertrag gegen festes Entgelt im 

Sinne der Satzung des Versicherers. 
 

§ 5 Empfänger der Versicherungsleistungen 

 

Der Versicherungsnehmer erklärt den jeweils 

betroffenen Hauptversicherten zum Empfang 

der Versicherungsleistungen berechtigt; die 

Versicherungsleistungen kann ausschließlich 

der Hauptversicherte verlangen. Das gilt nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer sein eigenes 

Kostenrisiko abgedeckt hat. In diesen Fällen 

kann ausschließlich der Versicherungsnehmer 

die Versicherungsleistungen verlangen. 

 

§ 6 Geschäftsverkehr 
 

Der Schriftverkehr diesen Vertrag betreffend 

wird zwischen dem Versicherungsnehmer und 

dem Versicherer gemäß Anhang geführt. 

Soweit es sich jedoch um Fragen handelt, die 

ausschließlich ein einzelnes Versicherungsver-

hältnis betreffen, ist der Versicherer zur unmit-

telbaren Korrespondenz mit den Versicherten 

berechtigt. 

 

§ 7 Laufzeit des Vertrages 

 

Vertragsbeginn ist der 01.01.2019 
 

1 Ist kein Beginndatum vereinbart, so gilt 

das Datum der letzten Unterschrift unter 

diesen Vertrag als Beginndatum. Eine even-

tuell gegebene vorläufige Deckungszusage 

endet spätestens mit dem Vertragsbeginn. 
 

2 Dieser Vertrag gilt zunächst bis zum 31.12. 

des laufenden Jahres und verlängert sich je-

weils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 

spätestens drei Monate vorher gekündigt 

wird. 
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3 Das Kündigungsrecht steht dem Versiche-

rungsnehmer und dem Versicherer zu. 

4 Die Rechte der Hauptversicherten regeln 

die Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen. 

5 Erhöht der Versicherer die Beiträge der 

diesem Gruppenversicherungsvertrag zu-

grunde liegenden Tarife, so kann der 

Versicherungsnehmer den Gruppenversi-

cherungsvertrag insoweit innerhalb von zwei 

Monaten vom Zugang der Änderungs-

mitteilung an zum Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Beitragserhöhung kündigen. 

§ 8 Mindestpersonenzahl

Eine Gruppe besteht aus mindestens drei 

versicherten Personen.  

Sinkt die Zahl der versicherten Personen 

unter diese Mindestpersonenzahl, dann 

endet der Gruppenversicherungsvertrag 

zum Ende des sechsten darauffolgenden 

Monats.  

Hamburg, _____________________ 

____________________________________ 
(Stempel und Unterschrift) 

- Versicherungsnehmer -

Wird innerhalb dieses Zeitraums die 

Mindestpersonenzahl wieder erreicht, endet 

der Gruppenversicherungsvertrag nicht. 

§ 9 Änderung des Vertrages

Jede Änderung dieses Gruppenversicherungs-

vertrages und seines Anhanges ist schriftlich zu 

vereinbaren. Sollten einzelne Bestimmungen 

des Vertrages ungültig werden, berührt dies die 

Fortsetzung des Vertrages nicht. Beide 

Vertragspartner verpflichten sich, in diesem 

Fall dafür zu sorgen, dass der Vertrag im er-

forderlichen Umfang geändert werden kann. 

§ 10 Anhang

Der Anhang zu diesem Vertrag und alle seine 

Aktualisierungen gelten als Bestandteil dieses 

Vertrages. 

Stuttgart, ____________________________ 

___________________________________ 
(Unterschrift) 

HALLESCHE 

Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 

Der Vorstand 

- Versicherer -




